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DerstädtischeHauptvoranschlagimStadtsenat .Heutevormittagsbegann
derWienerStadtsenatmitderBeratungdesHauptvoranschlagesderGe¬
meindefür das Jahr 1926 .Der städtische Finanzreferent Stadtrat Breit - ¬

nerleitetedieVerhandlungenmiteinerlängerenRedeein ,in dererda¬rauf verwies ,dasssowohldie Einnahmenals auchdie Ausgabengegenüber
demJahre 1925 umrund zwölf Prozent gestiegen sind ,was ungefähr den

erhöhtenLöhnenundMaterialpreisenentspricht .DerGebarungsabgangist
dementsprechendauchetwashöher ,als imJahre1925undsoll durchdie
Verweisungauf die Kassenbeständegedecktwerden .Diesist nurdadurch
möglich,weilderGemeindediefürdasJahr1925nichtpräliminierten
SteuerrückständeausdenJahren1923und1924zugekommensind .Dadurch
widerlegt sich auch die stets wiederholte Behauptung ,dass die Gemeinde

SteuerndesBundeszurückhält .GegenüberdemschonimFinanzausschuss
vonderMinderheitgemachtenHinweis ,dassmaneinAnleihenaufnehmen
soil ,erklärtederFinanzreferent,dassdagegengrundsätzlichkeineEin-¬
wendungerhoben werdenkönne ,wenndie Kosten einer Reihe vonwertver - ¬

mehrendenArbeiten ,die auch solcher Natur sind ,dass sie denZinsen¬
dienstzutragenvernögen ,so wieimFriedendurcheineAnleihebedecktgegenwärtigenGenerationverlangtwer¬werden .Es kanngewiss nicht vonder
den ,dass sie allein die Folgendes Kriegestragensoll . Xberfürjene
Aufwendungen ,die für Arbeiten gemacht werden müssen ,die durch denKrieg
unterbliebensind ,könnenAnleihennicht verwendetwerden .Ebensowird
man von der Aufnahmevon Anleihen für Wehnbauzweckeabsehen müssen ,da
die Mietzinse in den Gemeindeneubautendemallgemeinen Niveauentspre¬
chen und daher eine Verzinsung nicht herausgeholt werden kann .Voral¬

lemanderenmussmanfeststellen ,dassgegenwärtignochimmerdieBedin¬
gungenfürdieAufnahmevonAnleihensehrdrückendsind .SolcheAnlei¬
hensind auchnur imAuslandzu haben ,wasbedingt ,dass jahraus ,jahrein
eine gsaltigeZinsenlastausder heimischenWirtschaftgeschöpftwer¬
den muss .Der Referent besprach dann die grossen Aufwendungenfür Inbe - ¬

stitionen ,die rund161MillionenSchillingbetragen ,die Ausgabenfür
Strassenbauten von mehrals 13 Millionen Schilling ,für dieErhaltung
der Gebäudevon rund 8 Millionen Schilling und für Kanalumbautenvon

° 5Millionen Schilling .Diese Arbeiten werden befruchtend auf den Ar¬

beitsmarkt wirken ,handelt es sich dochummehrals zweihundertMillio - ¬
nenSchilling,dievonderGemeindeimJahre1926fürsolcheArbeiten
ausgegebenwerden. Mankönntesichüberhauptnichtvorstellen ,wisdie
wirtschaftlichen Verhältnisse sich in Wiengestalten würden ,wieRuhe

undOrdnungaufrechterhaltenwerdenkönnten,wennnichtdieGemeindein
sogrossemUmfangIndustrieundGewerbebeschäftigenwürde .Der
VoranschlagenthältaucheinigeSteuerermässigungen.Esist dieskeine
Neuerung,daauchimvprigenJahrdieFürsorgeabgabeherabgesetztund
dieWohnbausteuerfürdieGeschäftslokalebedeutendermässigtworden
ist . Wienbesteuertheutedie Geschäftslokaleamgeringstenvonallen
Bundesländern;dieSteuererreichtnichteinmaleinViertelderausser-¬
halbWiensgeltendenAbgabensätze.Ebensowurdeschonimvergangesen
Jahrdie Steuerfür TheaterundKinosin denSommermonatenermässigs,
undauchfür die Hotels,PensionenundSanatoriengewisseErleichterun¬
gengeschaffen.Heuerfolgtnuneineallgemeineundvielfachsehrnam¬
hafteHerabsetzungvonSteuernaufGebieten,dieberufensind ,zurBele-¬
bungunsererVolkswirtschaftbeizutragen .DieneuenVorlagenüberdie

HerabsetzungderLustbarkeitsabgabeundderFremdenzimmerabgabewerden
schon morgenden Mitgliedern des Finanzausschussesübermittelt werden .
DieErmässigungenwerdeninsbesonderefürdieHotels ,PensionenundSana
torien ,dienichtderZusatzabgabeunterliegensehrbedeutendseinund
ungefährdieHälftedesderzeitigenSteuersatzesausmachen;für dieübri
genBetriebeaber immerhinrundein Drittel betragen .Es wärealsozu
wünschen,dassdieseBetriebesichmodernisierenundzurückgestellteIn¬
vestitionenundVerbesserungenvornehmen .AuchbeidenTheatershandelt
essichumwirklichfühlbareErleichterungen.

Stadtrat Kunschak legte eingehend dar ,dass die Aufnahmevon
Anleihen für Investitionszwecke geboten sei .Dadurchkönnte dieVrt - ¬

schafterheblicherleichtertwerden.InsbesonderesolltedieWohnbau¬
tätigkeitmitAnleihenbestrittenwerden.DerHinweis,dassdamiteine
starke Verschuldungan dasAuslandeintrete ,habegewissseineBerech¬
tigung ,aber durch die Erleichterungen ,die den Steuerzahlerngeboten
werdenkönnten ,werdendie Nachteileeiner Ausåandsanleiheimstarken
Massewiederaufgehoben .DieGemeindesollte jetzt ,da ihre Lagesie

nochnicht zwinge ,eine Anleiheaufzunehmen ,diesbezüglicheVerhandlun¬
genbeginnen .DerRufWiensals gutfundierteStadtsei soverbreitet ,
dassmanauchaufgünstigeAnleihebedigungenrechnenwerdekönnen.Er
verwiesdannnochaufeinzelneAbgaben,wiedieHauspersonalsteuerund
die Kraftwagensbgabe ,die einen Ertragsabgang zeigen und auch derMehr- ¬
heit beweisen ,dasseineRevisionderSteuersätzenotwendigsei ,weil
sonstdasSteuerobjektselbstSchadennehmenmüsse,wasschliesslich
dochauchdenfiskalischenEbsichtendesFinanzreferentenwiderspräche
In nochhöheremAusmasssei dies bei der Fremdenzimmer- undLustbar - ¬
keitsabgabederFall,diejetzt ,nachdemdieMinderheitdieswiederholt
vergeblichveangthat ,endlichermässigtwerden ,wobeiaberfestge-¬
stellt werdenmüsse ,dassdieneuenSätzeauchnochzuhochsind .In
Deutschland hat mandie Fremdenzimmerabgabe schon abgeschafft undda¬
mit einen sehr starken Zustromvon Fremdenerzielt .ImGegensatzzuuns
seiauchinDeutschlanddieprivateBautätigkeitsehrenormunddie
öffentlichen Faktoren beschränken sich darauf ,Darlehen zugeringen
Zinsundmit vierzigjährigerLaufzeitzu geben ,wennder Bauführerwe¬
nigstenseinDritteldesBaukapitalsauseigenemaufbringt .Wasdie
präliminiertenZahlenanlangt ,seidieOppositionderMeinung,dassso
wie im Vorjahr die meisten Angabennicht zutreffend sind undschliess¬
lich beim Jahresabschluss weit gümstigere Zahlen aufscheinenwerden .

DieSitzungwurdedanngeschlossen.SiewirdamDonnerstag
umzehnUhrvormittagsfortgesetzt.

EntfallendeSprechstunden,imRathaus.InfolgederBeratungendes
städtischenHauptvoranschlagesfürdasJahr1926entfallenmorgen
Donnerstagdie Sprechstundenbei sämtlichenamtsführendenStadträten

EinbruchimStadtbürodesBrauhausesderGemeindeWienInderNacht
von Dienstag auf Mittwoch wurde im Stadtbüro des Brauhauses der Stadt

Wienin der Weihburggasse9 ,eingebrochen .DieunbekanntenTäterdurch-¬
brachen vom Nachbarbüro aus die Trennungswand ,durchwühlten einige

SchreibtischladenundsprengtenaucheineLadeauf ,ohneaberirgend
etwaszustehlen.UnberührtbliebdiemoderneeinbruchsichereKasse,so
dassdemBrauhauskeinnennenswerterSchadenerwächst .Diepolizeili¬
chenEghebungenwurdensoforteingelsitet.
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DieSteuermässigungenderGemeinde
DieVorlagenfertiggestellt.

Morgenwerdenan die MitgliederdesGemeinderatesdie
Vorlagenüberdie Steuermässigungenausgegeben .Eshandeltsich umins .
gesamtsechsGesetzentwürfe,diederGemeinderatsausschussfürFinanz-¬
wesenamMontagberatenwird.DieVorlageüberdieHundesteuerbringtdievolleValo-¬

lisierungdieserAbgabe ,die für dasJahr1926zwölfSchillingbetra¬
genwird.

IneinerNovellierungderAnzeigenabgabewirdfestge-¬
setht ,dassVorauszahlungenvonIngeratenindemMonat,indemsieem¬
pfangenwerden ,der Besteuerungunterliegen ,auchwenndieseAnzeigen
erst spätererscheinen.

BeiderNahrungs-oderGenussmittelabgabewirdbeantragt,
dass ein bereits eingereihterBetriebauchimFalle einesBesitzwech¬
sels abgabepflichtigbleibt .In der Praxiswurdedies schonseitJah¬

rensogehandhabtunderst in letzterZeitist darauseinejuristische
Streitfrage gemacht worden .Da die Einreihung ganz unabhängig vonder

VermögenslageoderGeschäftslage,sondernlediglichnachdenäusseren
MerkmalendesBetriebeserfolgt ,so kannein Besitzwechseldaranauch
nichts ändern .Hingegensoll demneuenBetriebsinhaberdieNeubemessung
desAbgabesatzesunterAngabevontriftigen Gründenermöglichtwerden.

Das Gesetz über die Kraftwagenabgabewird derart geändert ,

dassLastkraftwagenundElektrokraftwagensowieGeschäftskraftwagen,die
zumPersonentransportungeeignetsind ,vonjederSteuerbefreitwerdene
GewisseFristenderAnmeldungeinesKraftwagensfürdieBesteuerungwer¬
denverkürzt .

VollkommeneinheitlichfürdiesesGesetz,wieauchfürdig
ErmässigungenderLustbarkeits-undFremdenzimmerabgabewirdvorgesehen
dassderStadtsenatals Landesregierungermächtigtseinsoll ,dieseBe¬
günstigungenwiederausserKraftzusetzen ,wennseinemErmessennach
durch Aenderung des Finanzverfassungsgesetzes oderAbgabenteilungsge¬

setzesoderdurcheinanderesBundesgesetzdieEinnahmenderBundeshaupt
stadt Wiengeschmälertoderihr neueLastenauferlegt werden .Angesichts
derfortwährendenBestrebungen,solcheAenderungenherbeizuführen,istdie
se Bestimmungvollkommenunerlässlich .DiefinanzielleLagederGemeinde
WienwürdeansichüberhauptkeineSteuerermässigungundkeinenSteuer¬
verzichtrechtfertigen.Wennesdennochvorgeschlagenwird ,sogeschient
dies ,umineinerZeitbesondererwirtschaftlicherDepressionErleichter
ungenzuschaffen .Eskanndiesaberdochnurgeschehen,wennzumindest
der gegenwärtigeZustandaufrechterhaltenbleibt undnicht etwa ,seies
durchWegnahmegssetzlichverbürgterEinnahmsquellenoderdurchAufer
legungvonneuenLastendie finanziellen GrundlagenirgendeineBeein¬
trächtigungerfahren ,SobalddiesnachfreiemErmessendesStadtgenate
alsLandesregierungderFallseinwird ,müssendieseBegünstigungen,die
eben unter anderen Voraussetzungengewährtwurden ,ihre Wirksamkeitver - ¬

lieren .
DieAbänderungenbeiderLustbarkeitsabgabesindsehrviel

gestaltiger Natur .Zunächstwerdenalle Abgabensätze,wiesiegegenwäre
geltenundinHundertberechnetsind ,aufSätzevonHundertreduziertes
heisstdiesbezüglichin derBegründungdesMagistrats:„ Essolldamit

optisch ungünstige
jener/Eindruckbeseitigt werden ,den eine vielfach nur scheinbareHae

derAbgabensätzehervorgerufenhat .WennbeispielsweiseinderOeffent-¬
lichkeitdesIn - undAuslaniesdavondieRedeist ,dassOperettenaufführ¬
ungeneinerdreissigprozentigenSteuerunterliegen,sogehtwohldieall¬
gemeineAuffassungdahin,dassvonjedemvomBesucherentrichtetenSchil-¬
lingdreissigGroschenindieGemeindekasseabfliessen,InWahrheitist
diesabernurmit23 ° 07GroschenderFallgewesen,dadieBerechnungder
Lustbarkeitsabgabein Hundert, das heisst durchAusscheidungderim
PreiseenthaltenenAbgabeerfolgtist .„ IneinemgesondertenParagraphen
werdendannjeneAbgabesätzefestgelegt ,die in Zukunftfür Theaterund
Konzertegeltensollen .Wiebereitsmitgeteilt ,wirdderneueSteuersatz
fürProsa-undOpernbühnen,Orchester-Chor-undSolistenkonzerteundKam¬
mermusikabende,soweitdieletztgenannteninTheatergebäudenoderKon¬
zertsälen abgehaltenwerden ,siebenProzent ,für Operettentheater ,Revuen
fünfzehnProzentbetragen .In dieseGruppesindauchunterbesonderer
AnführungneueingereihtdieBallettabendederBundestheater,während
alle sonstigenTanzaufführungenwiebisher23Prozentzuzahlenhaben.

DieAbgabesätzefür sportlicheVeranstaltungenbleibenunverändert
dochtreten für kleinere Veranstaltungen ,insbesondere für jenevon
AmateuFvereinen ,erheblicheErleichetrungendadurchein ,dassEinnah¬
menbiszuhundertSchillingnurmitzehnProzentversteuertwerden.
DieSommerbegünstigungbeidenTheaternentfälltmitRücksichtauf
dieallgemeineHerabsetzung;siebleibtaberbeidenKinosbestehen.
DieAbgabefürdieKinosbleibtunverändert,dochsoll auchhiereine
Erleichterungeintreten,indemdieErmässigungfürbesondersberück¬
sichtigungswerteBetriebe ,diebishernurbis23Prozentmöglichwar,
durchdenStadtsenatauf20Prozenterfolgenkann ,DieAbgabesätze
fürTanzkurse,Konzertakademien,Pferderenren,Box-undRingkämpfeblei-¬
benunverändert.AlsGrundsatzsprichtdasGesetzaus ,dassalleEin¬
trittskartenzudenvollenPreisen,einschliesslichderLustbarkeits¬
steuerodersonstigenNebengebührenzuversteuernsind .NurjeneKar-¬
ten ,dieanKunststellenabgegebenwerden,dievonderGemeindedurch
Subventionen gefördert werden ,müssen nicht zum vollen Preis ver - ¬
steuertwerden,sondernesgiltderPreis,dendieKunststellealsVer
triebspreisanrechnet,alsGrundlagederBemessung.DerStadtsenater¬
hältdieErmächtigungfüreinzelneBetriebeundBetriebskategorien
eineAnzahlvonFreikartenfestzusetzenEsheisst diesbezüglichin
derBegründung,essolldemVeranstalterfreistehenaufseinenTeil
zuverzichten ,dochkanner nichtdasRechthaben ,einenSteuerverzicht
fürdieGemeindeauszusprechen.DieNovellesiehtweiterhinvor ,das
wiediesschonbeimGesetzüberdieNahrungs-oderGenussmittelabgabe
bestimmtist ,derNachfolgerfürdieRückständeseinerVorgängerhaf-¬
tet .InWegfallkommtjereBestimmung,wonachProsawerke,diemehral-¬

fümfzigAsführungenin einemSpieljahr erfahren ,der doppeltenAbgabe
unterworfenwerden.InderBegründunghiezuheisstes ,dassdieseBe-¬
stimmungfürjenegeradekünstlerischnichtsehrhochwertigenProsa¬
werkegedachtwar ,diealleinesinallerRegilundnachdenbiszur
AufnahmedieserBestimmunginsGesetzgemachtenErfahrungenzueiner
derartig hohenSerienaufführungenin einemSpieljahr gebrachthaben .
DerUmstand,dasserfreulicherweiseindenletztenJahrenauchwert¬
volleArbeitensohoheAufführungsziffernzuverzeichnenhatten ,führ .
te zu einer nicht beabsichtigtenHärte .Dajedenfalls vermiedenwer¬
denmuss ,dassvomMagisfratetwaliterarischeWerturteilegefällt
werden ,ist es besser ,vondieserErhöhungganzabzusehen.

VonInteressd ist noch ,dass der den Bundestheaterner¬
wachsendeVorteilausderErmässigungderLustbarkeitsstuerfürdas
Jahr rund120 . 000Schillingbetragenwird .DieBemeindeverliert

durchdieErmässigunginsgesamt' 5MillionenSchilling.



DasGesetzüber die Fremdenzimmerabgabewird invollkom¬
men neuer Form erscheinen ,weil die bereits erfolgten acht Abänderun¬

geneinepraktischeHandhabungsehrerschwerenwürden.
Auchin diesemGesetzwird zunächstder Abgabesatznicht

mehr in sandern von Hundert gerechnet .Die Hotels und Pensionen ,die

keinerZusatzabgabeunterworfensind ,werdenmit22vomHundertund
dieSanatorienmit21vomHundertbemessen.DieHusatzabgabenwerden
mit vierzehn vomHundertvorgeschlagen .Der höchste Abgabesatzvon
sechzigProzent ,der aber seit Oktober1922nicht mehrangewendetwor¬
denist ,entsprachin WirklichkeitnureinerSteuervon35vomHundert
IneinembesonderenParagraphenist danndieErnässigungvorgeselen ,
diesichfür normaleBetriebeaufzehnvomHundertundfürSanatorien
auf acht vomHundertbelauft .Der grösstmöglichste Zuschlagist zehn
Prozent,fürStundenhotelsallerdings25Prozent.Eswirdkünftighin
nichtgestattet sein ,dassdie FremdenhimmerabgabedemGastgesondert
inRechnunggestelltwird .Esgeschiehtdies ,wieausderBegründung
ersichtlich ist ,deshalb ,weil dadurchzweifellosdenGesamtinteressen
desFremdenverkehrsschwererAbbruchgetanwird .Derstete undinsbe-¬
sondersin jederRechnungwiederkehrendeHinweis,dasseineAbgabeein¬
gehobenwird ,ist geeignet ,wennauch solche Fremdenzimmerabgabenin
vielen anderen Ländernbestehen weit ungünstiger zu wirken ,als dies
durchdieHöhederAbgabeselbstgerechtfertigtwäre.

In diesemGesetz ,wieauchin demGesetzüberdieLust¬
barkeitsabgabesind die Bestimmungenüberdie Durchführungundüber
das Kontrollrecht schärfer gefasst wordenEswird dies damitbegründet

dass ein so bedeutendeHerabsetzungder Abgabedie volleErfassung
jedereinzelnenGemeindeabgabeerfordertImMotivenberichtheiestes ,
dass durchdiesenSteuernachlassbei denHotelsundPensioneneine
Ermässigungumrund die Hälfte der bisherigen Steuerzahlungerfolgt .
Bei den Betrieben mit Zusatzabgabe tritt eine ErmässigungumeinDrit

tel ein .DiesmussdiesenBetriebenes ermöglichen,falls dienichtmit
den Preisen heruntergehen ,so doch Investitionen undInventarverbes¬

serungenvorzuhehmen.FürdieGemeindeergibtsicheineMindereinnahmedurch
dieErmässigungderFremdenzimmerabgabevonrund° 5MillionenSchil-¬

ling .
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menneuer Formerscheinen ,weil die bereits erfolgten achtAbänderun¬
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Auch in diesem Gesetz wird zunächst der Abgabesatznicht
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mit vierzehnvomHundertvorgeschlagen .DerhöchsteAbgabesatzvon
sechzig Prozent ,der aber seit Oktober1922nicht mehrangewendetwor¬
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diesichfürnormaleBetriebeaufzehnvomHundertundfürSanatorien
auf acht vom Hundert belauft .Der grösstmöglichste Zuschlag ist zehn
Prozent ,für Stundenhotelsallerdings25Prozent .Eswirdkünftighin
nichtgestattetsein ,dassdie FremdenhimmerabgabedemGastgesondert
in Rechnunggestellt wird .Es geschieht dies ,wie aus derBegründung
ersichtlich ist ,deshalb ,weil dadurch zweifellos denGesamtinteressen
desFremdenterkehrsschwererAbbruchgetanwird .Derstete undinsbe¬
sondersin jeder RechnungwiederkehrendeHinweis ,dass eine Abgabeein
gehoben wird ,ist geeignet ,wenn auch solche Fremdenzimmerabgabenin

vielen anderenLändernbestehenweit ungünstigerzu wirken ,alsdies
durchdieHöhederAbgabeselbstgerechtfertigtwäre.

IndiesemGesetz,wieauchin demGesetzüberdieLust-¬
barkeitsabgabe sind die Bestimmungenüberdie Durchführungundüber
dasKontrollrechtschärfergefasstworden.Eswirddiesdamitgegründet
dass ein so bedeutendeHerabsetzungder Abgabedie volleErfassung :
jedereinzelnenGemeindeabgabeerfordert.ImMotivenberichtheiestes ,
dassdurchdiesenSteuernachlassbei denHotelsundPensioneneine
Ermässigungumrunddie Hälfteder bisherigenSteuerzahlungerfolgt .
Bei den Betriebenmit Zusatzabgabetritt eine ErmässigungumeinDrit
telein .DiesmussdiesenBetriebenesermöglichen,fallsdienichtmit
denPreisenheruntergehen,sodochInvestitionenundInventarverbes¬
serungenvorzunehmen.
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MorgenwerdenandieMitgliederdesGemeinderatesdie

wesenamMontagberatenwird.
lisierungdieserAbgabe,diefürdasJahr1926zwölfSchillingbetra-mermusikabende,soweitdieletztgenannteninTheatergebäudenoderKon-¬
genwird.
setht ,dassVorauszahlungenvonIngeratenindemMonat,indemsieem-¬

pfangenwerden,derBesteuerungunterliegen,auchwenndieseAnzeigen
erst spätererscheinen.BeiderNahrungs-oderGenussmittelabgabewirdbeantragt,
dassein bereits eingereihterBetriebauchimFalle einesBesitzwech¬
sels abgabepflichtigbleibt .In der Praxiswurdedies schonseitJah¬

rensogehandhabtunderst in letzterZeitist darauseinejuristische
Streitfragegemachtworden.DadieEinreihungganzunabhängigvonder
VermögenslageoderGeschäftslage,sondernlediglichnachdenäusseren
MerkmalendesBetriebeserfolgt,sokanneinBesitzwechseldaranauchnichtsändern.HingegensolldemneuenBetriebsinhaberdieNeubemessung
desAbgabesatzesunterAngabevontriftigenGründenermöglichtwerden.

DasGesetzüberdie Kraftwagenabgabewirdderartgeändert ,
dassLastkraftwagenundElektrokraftwagensowieGeschäftskraftwagen ,die
zumPersonentransportungeeignetsind ,vonjederSteuerbefreitwerden.
GewisseFristenderAnmeldungeinesKraftwagensfürdieBesteuerungwer-¬
denverkürzt.

VollkommeneinheitlichfürdiesesGesetz,wieauchfürdie
ErmässigungenderLustbarkeits-undFremdenzimmerabgabewirdvorgesehen,
dass der Stadtsenat als Landesregierungermächtigtsein soll ,dieseBe¬
günstigungenwiederausserKraftzusetzen ,wennseinemErmessennach
durchAenderungdesFinanzverfassungsgesetzesoderAbgabenteilungsge-¬
setzesoderdurcheinanderesBundesgesetzdieEinnahmenderBundeshaupt .
stadtWiengeschmälertoderihr neueLastenauferlegtwerden.Angesichts
derfortwährendenBestrebungen,solcheAenderungenherbeizuführen,istdie-¬
se Bestimmungvollkommenunerlässlich .DiefinanzielleLagederGemeinde
WienwürdeansichüberhauptkeineSteuerermässigungundkeinenSteuer-¬
verzichtrechtfertigen .Wennes dennochvorgeschlagenwird ,sogeschieht
dies ,umin einerZeitbesondererwirtschaftlicherDepressionErleichter.
ungenzuschaffen .Eskanndies aberdochnurgeschehen ,wennzumindestdergegenwärtigeZustandaufrechterhaltenbleibtundnichtetwa,seies
durchWegnahmegesetzlichverbürgterEinnahmsquellenoderdurchAufer¬
legungvonneuenLastendiefinanziellenGrundlagenirgendeineBeein¬
trächtigungerfahren ,SobalddiesnachfreiemErmessendesStadtzenatsalsLandesregierungderFallseinwird ,müssendieseBegünstigungen,die
ebenunteranderenVoraussetzungengewährtwurden ,ihre Wirksamkeitver-¬

lieren .

gestaltigerNatur.ZunächstwerdenalleAbgabensätze,wiesiegegenwärtig
geltenundin Hundertberechnetsind ,aufSätzevonHundertreduziert .Es
heisst diesbezüglichin der Begründungdes Magistrats :„ Essolldamit
optisch ungünstigejener/Eindruckbeseitigtwerden ,deneinevielfachnurscheinbareHöhe

derAbgabensätzehervorgerufenhat-WennbeispielsweiseinderOeffent-¬
lichkeitdesIn-undAuslanlesdavondieRedeist ,dassOperettenaufführ¬
ungeneinerdreissigprozentigenSteuerunterliegen,sogehtwohldieall-¬
gemeineAuffassungdahin,dassvonjedemvomBesucherentrichtetenSchil-¬
lingdreissigGroschenindieGemeindekasseabfliessen.InWahrheitisf
diesabernurmit23°07GroschenderFallgewesen,dadieBerechnungder
LustbarkeitsabgabeinHundert, dasheisstdurchAusscheidungderim

VorlagenüberdieSteuermässigungenausgegeben.Eshandeltsichumins.PreiseenthaltenenAbgabeerfolgtist."IneinemgesondertenParagraphen
gesamtsachsGesetzentwürfe,diederGemeinderatsausschussfürginana-werdendannjeneAbgabesätzefestgelegt,dieinZukunftfürTheaterundKonzertegeltensollen.Wiebereitsmitgeteilt,wirdderneueSteuersatz

DieVorlageüberdieHundesteuerbringtdievollevalo-fürFrosa-undOpernbühnen,Orchester-Chor-undSolistenkonzerteundKam-¬
zertsälenabgehaltenwerden,siebenProzent,fürOperettentheater,Revuen

IneinerNovellierungderAnzeigenabgabewirdfestge-fünfzehnProzentbetragen.IndieseGruppesindauchunterbesondererAnführungneueingereihtdieBallettabendederBundestheater,während
allesonstigenTanzaufführungenwiebisher23Prozentzuzahlenhaben.DieAbgabesätzefürsportlicheVeranstaltungenbleibenunverändert,

dochtretenfürkleinereVeranstaltungen,insbesonderefürjenevon
Amateurvereinen,erheblicheErleichetrungendadurchein,dassEinnah¬
menbiszuhundertSchillingnurmitzehnProzentversteuertwerden.
DieSommerbegünstigungbeidenTheaternentfälltmitRücksichtauf
dieallgemeineHerabsetzung;siebleibtaberbeidenKinosbestehen.
DieAbgabefürdieKinosbleibtunverändert,dochsollauchhiereine
Erleichterung/efntreten,indemdieErmässigungfürbesondersberück¬
sichtigungswerteBetriebe,diebishernurbis23Prozentmöglichwar,
durchdenStadtsenatauf20Prozenterfolgenkann .DieAbgabesätze
fürTanzkurse,Konzertakademien,Pferderennen,Box-undRingkämpfeblei¬
benunverändert.AlsGrundsatzsprichtdasGesetzaus ,dassalleEin-¬
trittskartenzudenvollenPreisen,einschliesslichderLustbarkeits¬
steuerodersonstigenNebengebührenzuversteuernsind.NurjeneKar¬ten ,dieanKunststellenabgegebenwerden,dievonderGemeindedurch
Subventionengefördertwerden,müssennichtzumvollenPreisver-¬
steuertwerden,sondernesgiltderPreis,dendieKunststellealsVer
triebspreisanrechnet,alsGrundlagederBemessung.DerStadtsenater¬
hältdieErmächtigungfüreinzelneBetriebeundBetriebskategorien
eineAnzahlvonFreikartenfestzusetzenEsheisstdiesbezüglichin
derBegründung,essolldemVeranstalterfreistehenaufseinenTeil
zuverzichten,dochkannernichtdasRechthaben,einenSteuerverzicht
fürdieGemeindeauszusprechen.DieNovellesiehtweiterhinvor ,dass
wiediesschonbeimGesetzüberdieNahrungs-oderGenussmittelabgabe
bestimmtist ,derNachfolgerfürdieRückständeseinerVorgängerhaf-¬
tet .InWegfallkommtjereBestimmung,wonachProsawerke,diemehrals
fümfzigAdführungenineinemSpieljahrerfahren,derdoppeltenAbgabe
unterworgenwerden.InderBegründunghiezuheisstes ,dassdieseBe¬
stimmungfürjenegeradekünstlerischnichtsehrhochwertigenProsa¬
werkegedachtwar ,diealleinesinallerRegilundnachdenbiszur
AufnahmedieserBestimmunginsGesetzgemachtenErfahrungenzueiner
derartighohenSerienaufführungenineinemSpieljahrgebrachthaben.
DerUmstand,dasserfreulicherweiseindenletztenJahrenauchwert-¬
volleArbeitensohoheAufführungsziffernzuverzeichnenhatten,führ.
te zueinernichtbeabsichtigtenHärte .Dajedenfallsvermiedenwer¬
denmuss,dassvomMagisfratetwaliterarischeWerturteilegefällt

DieAbänderungenbeiderLustbarkeitsabgabesindsehrvielrwerden,istesbesser,vondieserErhöhungganzabzusehen.
VonInteressdist noch ,dassderdenBundestheaterner¬

wachsendeVorteilausderErmässigungderLustbarkeitsstuerfürdas
Jahrrund120. 000Schillingbetragenwird .DieBemeindeverliert
durchdieErmässigunginsgesamt' 5MillionenSchilling.
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